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Legende zu den Indices 
 

1. Siehe Seite 5: Liste der Impfungen in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) und zu bezeichnende Voraussetzungen, dass diese von der Krankenkasse bezahlt werden (als 

optionale Bemerkung im XML-Rechnungsstandard auf der Tarmed-Positionsnr.34670: record_drug / remark =…….). 

2. Zur Präzisierung des Alters: 11 – 15 Jahre bedeutet vom 11. Geburtstag bis zum Tag vor dem 16. Geburtstag.  11 Jahre bedeutet vom 11. Geburtstag an. 

3. Lebendimpfstoffe (MMR und VZV) sind untereinander gleichzeitig oder im Mindestabstand von 4 Wochen zu applizieren. 

4. Bei unsicherem Stand der Primovakzination (verschollener Impfausweis): siehe separates Schema weiter unten. 

5. Poliomyelitis-Nachholimpfungen mit dem dt-IPV-Impfstoff bis zur Gesamtzahl von 3 (erste dtPolio-Dosis im Alter von > 6 Jahren, also auch nicht-geimpfte Erwachsene), 4 (erste 

DTPolio-Dosis im Alter von 1 bis 6 Jahren) oder 5 Dosen (erste DTPolio-Dosis im Alter < 1 Jahr). Weitere Auffrischimpfungen gegen Poliomyelitis sind bei Erwachsenen nur bei 

einem erhöhten Risiko erforderlich. Dies betrifft Reisende in Endemiegebiete und Personen, die mit dem Poliovirus arbeiten. 

6. Leistungsübernahme eventuell durch eine Zusatzversicherung; es besteht keine Leistungspflicht der Krankenkasse nach KVG (Grundversicherung). 

7. Analog der aktiven Empfehlung in Deutschland und Frankreich ist auch in der Schweiz die Strategie des „schützenden Kokon um die Neugeborenen“ geplant (Infovac-Bulletin 9/2008). 

Dabei handelt es sich um eine Reaktivation der Pertussis-Immunität, welche durch Kontakt mit den in der Schweiz zirkulierenden Keuchhusten-Erregern erworben wird. Auch 

Neugeborene von noch nie gegen Pertussis geimpften Eltern profitieren von einem Booster in der angegebenen Altersgruppe oder auch bei postpartaler mütterlicher Impfung. 

8. Empfohlen ist die 2x-ige Impfung aller nicht-immunen Frauen (und Männer) mit Geburtsjahr nach 1963. Besonders wichtig und vor der Anstellung zu empfehlen ist die Impfung bei 

beruflich exponierten Personen, welche diese Infektionen auf Schwangere und andere Risikopatienten übertragen können (z.B. in Frauenspitälern, Kinderkliniken, pädiatrischen und 

gynäkologischen Praxen, usw.) Die MMR-Impfung darf bei bekannter Schwangerschaft nicht verabreicht werden. Nach der letzten MMR-Dosis sollte während 4 Wochen eine 

Konzeption verhindert werden.  

9. Eine Nachholimpfung ist empfohlen bei jungen Erwachsenen (< 40 Jahren), welche die Varizellen anamnestisch nicht durchgemacht haben (insbesondere Frauen mit möglichem 

Kinderwunsch) und nicht immun sind (VZV-IgG negativ). Auch hier ist es wichtig, den Immun-/Impfstatus vor der Anstellung in einem beruflich exponierten Milieu zu überprüfen.  

10. 50%-ige Reduktion der Herpes zoster-Inzidenz  und  zwei Drittel weniger häufig  postherpetische Neuralgie. Im Alter von  ≥70 Jahren deutlich limitierte Wirksamkeit. Dauer der 

Immunogenität unklar. Empfehlung nur in individuellen Situationen. Keine aktive Patientinneninformation durch den Arzt (nur auf Anfrage). 

11. Die generelle HB-Impfung von Jugendlichen (empfohlen seit 1998) muss ergänzt werden durch die (Vervollständigung der) Impfung aller Personen (ausser es liegt kein 

Expositionsrisiko vor) bei jeder sich bietenden Gelegenheit (z.B. bei der Erstkonsultation einer/s Gynäkologen/in). Auffrischimpfung(–en) für Personen mit hohem Expositionsrisiko je 

nach Immunantwort (ungenügend: HBsAK < 100 IE/l 1–2 Monate nach 3. Dosis, resp. 2.Dosis beim 2-Dosis-Jugendschema).  

12. Das Hepatitis-2-Dosen-Schema gilt für die monovalenten HB-Erwachsenen-Impfstoffe nur bei den 11- bis 15-Jährigen, sowie für den kombinierten Impfstoff (HA + HB 720/20) bei 

den 1- bis 15-Jährigen. Entscheidend ist, dass zumindest die erste Dosis in das Jugendfenster fällt, weil diese die Anzahl der Gedächniszellen der B-Lymphozyten festlegt (AK-Bildung, 

Immunreaktion vom Soforttyp). 

13. Basisimpfung der Mädchen im Alter von 11-14 Jahren; als Nachholimpfung für 15-19-jährige und individuell beurteilt (mögliches Ausschlusskriterium ist die sexuelle Erfahrung mit 

bisher > 4 Partnern) als Ergänzungsimpfung für 20-26-jährige Frauen 

14. Mindestabstand zwischen 1. und 2. HPV-Dosis: 1 Monat, zwischen 2. und 3. HPV-Dosis: 3 Monate; alle 3 Dosen innerhalb eines Jahres. Markteinführung in der Schweiz im Januar 

2007. 

15. KVG-Pflicht sowohl der HPV-Basisimpfung ab 1.1.2008  als auch der HPV-Nachholimpfung bis zum 31.12.2012: Leistungspflicht ohne Erhebung von Franchise oder Selbstbehalt und 

nur im Rahmen kantonaler Impfprogramme (Start ab Aug. 2008; in der Regel können im HPV-Nachholimpf-Programm rückwirkend alle Frauen bis zum 20. Geburtstag gratis geimpft 

werden: Die Grenzen der in Frage kommenden Geburtsdaten sind weiter unten tabellarisch aufgelistet). Keine KVG-Pflicht der HPV-Ergänzungsimpfung. 

16. Der Impfschutz beginnt 2 Wochen nach der 1. Dosis für Reisende in Endemiegebiete (geringes Risiko in Europa, Japan und Australien, sowie in den USA und Kanada). Das Reisen in 

die Staaten der EU-Osterweiterung bedeutet weiterhin ein erhöhtes Infektionsrisiko und zu Recht eine Hepatitis-A-Impfempfehlung, wie 2008 die Infekthäufung in Lettland und in 

Tschechien (va. Prag) gezeigt hat. Keine Pflichtleistung bei reisemedizinischer Indikation.  

17. Bewohner(innen) oder zeitweilige Aufenthalter(innen) in Endemiegebieten (KVG-Leistung bei allen Patient[inn]en, denen vom Arzt die Impfung verschrieben/empfohlen wird). Kinder 

erst ab ≥ 6 Jahren gegen FSME impfen. 

18. Laut Kompendium sollte der Abstand zwischen 2. und 3. Dosis (mindestens) innerhalb von  9 – 12 Monaten liegen. 

19. „Schnellimmunisierung“ mit 2. Dosis nach 2 Wochen (statt  1 Monat)  nur in der warmen Jahreszeit empfohlen.  Laut Kompendium sollte der Abstand zwischen 2. und 3. Dosis 

(mindestens) innerhalb von  5 – 12 Monaten liegen. 

20. a: Focetria® in Fertigspritzen: Obwohl für die A H1N1/09-Impfstoffe keine Daten zur Impfung Schwangerer verfügbar sind (Stand Nov.2009), weisen die guten Erfahrungen bezüglich 

der Toleranz anderer (Grippe-)Impfungen während der Schwangerschaft und das erhöhte Komplikationsrisiko im Falle einer A H1N1/09-Grippe klar auf Nutzen der Impfung hin: Sie 

ist Schwangeren (vorzugsweise ab dem 2. Trimenon) und Wöchnerinnen empfohlen. 20b:
 
Pandemrix®-Flacons à 10 Dosen mit Thiomersal-Zusatz (Quecksilbersalz), um das 

Kontaminationsrisiko angebrochener Flacons zu minimieren: für alle Erwachsenen und Wöchnerinnen (nicht für Schwangere). Im Alter 6-35 Monate reicht die einmalige, halbe 

Dosierung (0.25 ml). 20c:
 
Celtura® (in Fertigspritzen) und Optaflu® (saisonaler Grippeimpfstoff ab 2010 auf dem Schweizer Markt) sind die ersten in der Schweiz zugelassenen 

Ovalbumin-freien Grippeimpfstoffe, die zellkulturbasiert auf Hundenierenzellen hergestellt werden. Celtura® ist auch in der Schwangerschaft zugelassen, muss dann aber in einem 

nationalen Register erfasst werden: http://www.swisstis.ch/willkommen/frameset_de.html 

21. 2 Dosen im Abstand   3 Wochen: bei allen Immunsupprimierten, sowie 21a: bei Celtura® 
 im Alter 3-9 Jahre und > 40 Jahre (bei den > 40- bis 59-Jährigen können die zwei Dosen 

auch gleichzeitig je in den linken und rechten Oberarm injiziert werden) 21b: Entsprechend der WHO-Empfehlung  ist der Schweinegrippeimpfstoff im trivalenten saisonalen 

Influenza-Impfstoff  der Saison 2010/2011 enthalten.  

22. a. Subunit + Adjuvans MF59  b. Split + Adjuvans AS03  c. virosomal adjuvantiert. Für alle adjuvantierten Grippe-Impfstoffe fehlen (noch) Daten mit Anwendung bei Schwangeren 

(Stand Ende 2009). 

23. Ebenso kann die saisonale Grippeimpfung ab der 13. Schwangerschaftswoche primär schweren Verlaufsformen der Grippe vorbeugen (keine KVG-Leistung). 
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Weitere im Impfausweis gängige aktuelle und historische Präparate mit Impfstoffangabe (nicht vollständig) 
(nicht aufgelistet sind ua. Impfstoffe gegen Gelbfieber, Rabies, BCG, Pocken, Typhus) 

Acel-Imune®: 
Acel P® : 

Act-Hib®: 

Almevax®: 
Anatoxal®Di: 
Anatoxal®DiTe: 
Anatoxal®DiTePer: 
Anatoxal®Te: 
Attenuvax®: 

Biviraten® : 

Diiphtheria-tetanus 

absorbed pediatric®: 
DipPertTet Alhydrox®: 

Di Anatoxal®: 

Ditanrix®: 
DiTe Anatoxal®: 

DiTePer Anatoxal®: 

Eolarix®: 

Ervevax®: 

Gen-H-B-Vax®: 

HBvaxPRO®: 

Heprecomb®: 

Hevac B® (Pasteur): 

Hexavac®: 

Hiberix® : 
HibTiter® : 
Infanrix DTPa®: 

DTPer 

Per 

Hib 

Röteln 

D 

DT 

DTPer 

T 

Masern  

Masern, Mumps 

 

DT 

DTPer 

D 

dt 

DT  

DTPer 

Masern, Röteln 

Röteln 

HB 

HB 

HB 

HB 

DTPer-IPV-Hib-HB 

Hib 

Hib 

DTPer 

InfanrixDTPa+Hib® : 

InfanrixDTPa-HepB®: 

Infanrix DTPa-IPV®: 

InfanrixDTPa-IPV-Hib® 

Infanrix Hexa®: 

Infanrix Penta®: 

Méningogoccique A+C 

Mérieux® : 
Mencevax® ACWY 

Meningitec® : 
Menjugate® :  
Meruvax®: 

MM-Vax®: 

MMR-I®: 

MMR-II®: 

M-M-R-Vax®: 

Moruman®: 

Moraten®: 

MoRu-Viraten®: 

Mumaten® : 
Mumpsvax®: 

NeisVac-C® : 
Pariorix® : 
Pedvac® : 
Pentavac®: 

Pluserix®: 

Pnu-Imune® : 

DTPer-Hib 

DTPer-HB 

DTPer-IPV 

DTPer-IPV-Hib 

DTPer-IPV-Hib-HB 

DTPer-IPV-HB 

 

Meningokokken A+C 

Meningok.polysaccharid 

Meningokokken C 

Meningokokken C 

Röteln 

Masern, Mumps 

Masern, Mumps, Röteln 

Masern, Mumps, Röteln 

Masern, Mumps, Röteln 

Masern 

Masern 

Masern, Röteln 

Mumps 

Mumps 

Meningokokken C 

Mumps 

Hib 

DTPer-IPV-Hib  

Masern, Mumps, Röteln 

PS23 

(Polio)Bio Farma®: 

(Polio)Koprowski®: 

(Polio) Lilly ®: 

Poliomyelitis Impfstoff 

Berna®: 

(Polio) Sabin®: 

Polio Salk ®: 

Poloral®: 

Prevenar® : 
Priorix-Tetra® : 

ProHibit® : 
ProHibit DTP®: 

Rimevax®: 

Rimparix®: 

Rubevac®: 

Rudivax®: 

Rubeaten®: 

Td-Virelon® : 
Te Anatoxal®: 

Tetramune®: 

Tetravac®: 

Trimovax®: 

Triviraten®: 

Twinrix
®
 junior 

(360/10): 

VAQTA®: 

 

OPV (ab 1960) 

(Erste) OPV (ab 1958) 

(Erste) IPV   (ab 1955) 

 

OPV 

OPV 

IPV 

OPV 

PCV 

Masern, Mumps, Röteln, Varizellen 

Hib 

DTPer-Hib 

Masern 

Masern, Mumps 

Röteln 

Röteln 

Röteln 

dt-IPV 

Tetanus 

DTPer-Hib 

DTPer-IPV 

Masern, Mumps, Röteln 

Masern, (Mumps), Röteln 

HA + HB: In der CH im Handel von  

Ende 1997-Ende 2001 

HA 

 

 
 
Abkürzungen d = geringere Diphtherie-Antitoxin-Dosis von 2 IU (statt 30 IU) ab dem Alter von ≥ 8 Jahren 

D =Diphtherie-Antitoxin  dt = reduziertes Diphterie-&Tetanus-Antitoxin  FSME =FrühSommerMeningoEnzephalitis  

HA = Hepatitis A    HB = Hepatitis B     Hib =Haemophilus influenzae Typ B   

HPV =HumanesPapillomaVirus IPV = Trivalenter, inaktivierter (injizierbarer) Poliomyelitis-Totimpfstoff [erstmals 1955 entwickelt]  

MMR =Masern, Mumps, Röteln  OPV = Oraler trivalenter, attenuierter Polio-Lebendimpfstoff als Schluckimpfung [grossflächiger Einsatz ab 1961] 

(pa)Pa =(reduziert) Pertussis azellulär PCV = Pneumokokken Konjugatimpfstoff  PS23 = Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff 

(t)T = (reduziertes) Tetanus-Antitoxin   VZV =Varizellen-Zoster-Virus     

 

Portugiesisch:     DTPw=DiTePer     VASPR=MMR     VAR=Röteln       VAS=Masern (sarampo)     VHB =HB   VAP=OPV 

     Vacina Sarampo-Papeira-Rubéola 

Französisch:            ROR =MMR  (rougeole/oreillons/rubéole)  
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Tabellarische Liste der für das HPV-Basis- und HPV-Nachholimpfprogramm in Frage kommenden Geburtsdaten 

 
Tabellarischer Dosisvergleich von Impfstoffen mit unterschiedlicher Antigendosierung im Kinder-/Erwachsenenalter 

*D= historischer Begriff für zerkleinerte Polioviren, die mit Serum von schon lange Erkrankten reagieren 
 
Schnellimpfschemata mit einer Zusatzdosis 
Impfstoff 1. Dosis 2. Dosis 3. Dosis 4. Dosis 

Engerix®-B 20 0 1 Woche 3 Wochen 1 Jahr 

HBvaxPRO® 10 0 1 Monat 2 Monate 1 Jahr 

Twinrix® 720/20 0 1 Woche 3 Wochen 1 Jahr 

Encepur® N 0 1 Woche 3 Wochen 6-12 Monate 
 

Empfohlener Abschluss der 3 Impfdosen Impfjahr (1.Dosis) Zeitspanne der Geburtsdaten (Mädchen/Frauen, die zwischen den  

zwei Daten geboren sind, incl. Grenzdaten) 

30. Juni 2010 für Jahrgang 1989 2009 1. Januar 1989 -  31. Dezember 1997 

30. Juni 2011 für Jahrgang 1990 2010 1. Januar 1990 -  31. Dezember 1998 

30. Juni 2012 für Jahrgang 1991 2011 1. Januar 1991 -  31. Dezember 1999 

30. Juni 2013 für Jahrgang 1992 2012 1. Januar 1992 -  31. Dezember 2000 

30. Juni 2014 für Jahrgang 1998 2013 1. Januar 1998 -  31. Dezember 2001 

30. Juni 2015 für Jahrgang 1999 2014 1. Januar 1999 -  31. Dezember 2002 

30. Juni 2016 für Jahrgang 2000 2015 1. Januar 2000 -  31. Dezember 2003 

Impfstoff Fixe Komb. bei 

Erwachsenen 

Antigen   Dosis  

Kinder 

Verhältnis 

: 

 

Erwachsene 

D/d bi/tri/tetra Toxoid  mind. 30 IU /2 IU 15 : 1 

Pa/pa tri/tetra Toxoid/filamentöses 
Hämagglutinin/Pertactin 

25-25-8 µg /8-8-2.5 µg 3 : 1 

T/t bi/tri/tetra Toxoid (kombiniert mit D/d) mind. 40 IU /20 IU 2 : 1 

T mono Toxoid (monovalent) mind. 40 IU 1 : 1 

IPV mono/tri/tetra inaktiviertes Virus trivalent 40-8-32 D-Antigen-Einheiten* 1 : 1 

HA mono 
mono/bi 

Hepatitis-A-Virusantigen 

inaktiviertes Virus 

≥24 IU  

720/1440 Antigen-Einheiten 
1 

1 

: 

: 

1 

2 

HB mono/bi HBsAG  (rekombinant) 5-10 µg/10-20 µg 1 : 2 

FSME mono inaktiviertes Virus Stamm K23 
inaktiviertes Virus Stamm Neudörfl 

0,75 µg/ 1,5 µg 

 1,2  µg/ 2,4 µg 
1 : 2 

     

Varizellen 

Verhältnis 

: 

 

Herpes zoster 

VZV mono Stamm Oka (Lebendvirus) Plaque-bildende Einheiten 1 : 10-14 
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Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung  KLV Art. 12a  
(Liste der prophylaktischen Impfungen und Voraussetzungen für die Kostenübernahme gemäss dem «Schweizerischen Impfplan» des BAG und der EKIF): 

a  Impfung und Booster gegen Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, sowie Impfung gegen Masern*, Mumps* und Röteln*: bei nicht immunen Erwachsenen 

d:  Impfung gegen Influenza*: d.1. Jährliche Impfung bei Personen mit einer Grunderkrankung, bei denen eine Grippe zu schweren Komplikationen führen kann und 

bei über 65-jährigen Personen 

e:  Hepatitis-B-Impfung: Bei beruflicher Indikation* erfolgt keine Kostenübernahme durch die Versicherung. e.2. BAG/EKIF siehe Legende Index
 11

. 

g:  Pneumokokken-Impfung: g.1. Erwachsene mit schweren chronischen Krankheiten, Immunsuppression, Diabetes mellitus, zerebraler Liquorfistel, funktioneller 

oder anatomischer Splenektomie, Cochlea-Implantat oder Schädel-Basis-Missbildung oder vor einer Splenektomie oder dem Einlegen eines Cochleaimplantats. Seit 

1.1.2009 Leistungspflicht für alle Personen ab 65 Jahren. 

j: Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis:  BAG/ EKIF siehe Legende Index
17

. Bei beruflicher Indikation* erfolgt keine Kostenübernahme durch die 

Versicherung. 
k:  Varizellen-Impfung*: BAG/EKIF siehe Legende Index

9
. Seit 1.1.2009 erweiterte Leistungspflicht auf Kontaktpersonen von Frühgeburten < 33. SSW. 

l: Impfung gegen Humane Papilloma Viren: BAG/EKIF siehe Legende Index
15

. 

m: Hepatitis-A-Impfung*: Erwachsene mit einer chronischen Lebererkrankung und Drogen-Injizierende. Kombinierter Hepatitis A-/B-Impfstoff: In der Limitatio 

verlangte vorgängige Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt des Krankenversicherers. Bei beruflicher und reisemedizinischer Indikation erfolgt keine Kostenübernahme 

durch die Versicherung. 

*Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen, Art. 14: …Sind Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer gegen einen Mikroorganismus, mit dem sie umgehen oder dem sie ausgesetzt sein könnten, noch nicht immun, so müssen sie auf Veranlassung und Kosten des 

Arbeitgebers eine wirksame Impfung erhalten, wo dies möglich und sinnvoll ist. 

 
Schema für die Tetanus-Impfung bei fehlendem (verschollenem) Impfausweis  (4 Wochen nach [erster] Tetanus-Impfdosis: Tetanus-Impfkontrolle im Serum) 

Tetanus-Antitoxin (Einführung der aktiven Impfung im Jahr 1927) 

≤ 0.1 IU/ml:        Beweis der Primovakzination: 2 weitere Dosen (2 und 8 Monate nach der Vorausgehenden) 
>0.1 - ≤ 0.5 IU/ml: ungenügender (Impf-/Booster-)Effekt (mögliche Primovakzination): 2 weitere Dosen (2 und 8 Monate nach der Vorausgehenden) 

>0.5 - < 1 IU/ml:    1 weitere Dosis (6 Monate nach der Vorausgehenden) 

 1 – 5  IU/ml:         nächste Auffrischimpfung in 10 Jahren 

> 5  IU/ml:         keine Auffrischimpfung bis zur nächsten Antitoxin-Titer-Kontrolle in 10 Jahren (cave: Arthus-Phänomen: s. unter Memo) 

Schema für die HepatitisB-Impfung bei fehlendem Impfausweis 
1 HB-Dosis nachimpfen und 1 Monat später  Titer-Kontrolle:   HBsAK  ≥100 IE/l bedeutet lebenslange Immunität (keine weitere Dosis);   

 HBsAK <100 IE/l: unsichere Grundimmunisierung, deshalb mit 2. und 3. Dosis vervollständigen (Mindestabstand 5 Monate; keine weiteren Titer-

Kontrollen) 

Vorgehen bei ungenügendem Impftiter (HBsAK) 1(-2) Monat nach der letzten HepB- Impfdosis bei Exponierten 

Hyporesponder                                 < 5%      Nonresponder 

HBsAK  10 IE/l bis < 100 IE/l HBsAK  < 10 IE/l 

 HBcAK (Infektionsstatus)  HBcAK (Infektionsstatus) 

 „HBcAK alone“  impfen  Spezialist! 

 Sofort/6/12 Monate 4.-6.Dosis  Ev. immunogener: Twinrix® (fehlende Studiendaten) 

 1 Monat nach jeder Dosis: HBsAK  Off-label use: HBvaxPRO® 40 intradermal 

Whs. geschützt bei Exposition: Aktiver Booster Ungeschützt bei Exposition: Passive Immunisierung 

Als Faustregel gilt: Pro zusätzliche Impfdosis (maximal + 3!) konvertieren ein Viertel bis ein Drittel aller Hypo-/Nonresponder, falls keine chronische Hepatitis B 

vorliegt. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/832_112_31/index.html
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Memo 
 Definitionen: Primovakzination: Anzahl der Impfdosen, die für einen Sofortschutz und die Ausbildung eines immunologischen Gedächtnisses erforderlich sind. Auffrischimpfung (= Booster  = 

Rappel): Impfdosis für die Verlängerung des Impfschutzes durch Reaktivierung des immunologischen Gedächtnisses. 

Grundimmunisierung: Bei den Lebendimpfstoffen = Primovakzination; bei den Totimpfstoffen = Primovakzination und 1. Auffrischimpfung. 

Nachholimpfung: Unterbrochene oder vergessene Impfung der Grundimmunisierung: Wird im Impfschema dort wieder aufgenommen, wo sie unterbrochen wurde (jede korrekte Dosis zählt 

unabhängig von der Zeit, welche seit der letzten Impfung verstrichen ist).  

 Die medizinische Praxisassistentin MPA soll bei der Anmeldung alle Patientinnen auffordern, den Impfausweis mitzubringen. Ev. neue KG-Deckblatt-Gestaltung.  

 Lagerung aller Impfstoffe im Kühlschrank bei 2-8° C (Temperatur-Datenlogger vorgeschrieben). Vor der Applikation den Impfstoff Raumtemperatur erreichen lassen: Zwei Minuten in der Hand 
gehalten reichen aus; die Injektion eines kalten Impfstoffs ist schmerzhaft. 

 Nach der Rekonstitution sollte die Suspension auf Fremdpartikel und Veränderungen im Aussehen/in der Farbe kontrolliert werden.  

 Der Impfstoff wird in der Regel in den M. Deltoideus injiziert. Ultraschalluntersuchungen bei Erwachsenen haben gezeigt, dass für Erwachsene mit einem Körpergewicht von 60 bis 90 kg eine 25 mm 
lange Nadel verwandt werden soll, bei stark übergewichtigen Personen eine Länge von 38 mm. Wegen der häufigen, 1–2 Tage dauernden, lokalen Schmerzempfindung werden FSME- und Te-

Impfstoffe bevorzugt in den nicht dominanten Oberarm appliziert. 

 Es können gleichzeitig beliebig viele Impfstoffe appliziert werden: bei Injektion mehrerer Präparate auf derselben Seite soll zwischen den Einstichstellen mindestens 2,5 cm Abstand eingehalten 
werden. Zwischen Totimpfstoffen ist kein zeitlicher Abstand zu berücksichtigen. 

 Die Injektionskanüle sollte trocken sein, insbesondere sollte der Impfstoff die Kanüle aussen nicht benetzen. Dies macht die Injektion schmerzhaft und kann zu Entzündungen im Bereich des 

Stichkanals führen. Nach Aufziehen des Impfstoffs in die Spritze und dem Entfernen evtl. vorhandener Luft sollte eine neue Kanüle für die Injektion aufgesetzt werden (bei Lebendimpfstoffen sind der 
Trockensubstanz und dem Lösungsmittel 2 Kanülen beigelegt). 

 Vor der Impfstoff-Injektion soll das Desinfektionsmittel verdunstet sein. Cave: mögliche Impfstoff-Inaktivation. Nach dem Einstich immer zuerst Aspirationsversuch, damit der Impfstoff NIE 

INTRAVASAL appliziert wird.  

 Masern, Mumps, Röteln (immer) und Varizellen (nur bei negativer Anamnese und negativem AK-Titer) VOR einer Schwangerschaft impfen (beim 1. Arztkontakt!). 

 Die (positive) Varizellen-Anamnese im Impfausweis vermerken. Bei negativer VZV-Anamnese das Titer-Resultat (IgG) in Kopie der Pat. zusenden lassen  (Beilage zum Impfausweis). Bei negativem 

VZV-IgG 2x gegen die Varizellen Geimpfte haben whs. ein geringeres Risiko für einen späteren Herpes zoster, zudem verläuft ein durch das Impfvirus ausgelöster Zoster meist leichter und der Sinn 
einer Zoster-Impfung müsste bei diesem Kollektiv noch bewiesen werden. Gegen VZV-Geimpfte brauchen nach VZV-Kontakt in graviditate eine Titer-Verlaufskontrolle (5% Impfversager), nicht aber 

Schwangere mit positiver VZV-Anamnese oder Ungeimpfte mit positivem VZV-Titer vor der Gravidität oder vor dem VZV-Kontakt.  

 Lesung des Impfausweises: Booster für dT (ev. FSME), falls letzte Dosis vor > 10 Jahren;  2x MMR (die 1. Dosis hat noch 5-10% Impfversager; nach der 2. Dosis >98% Serokonversion); VZV-
Anamnese; je nach Alter der Geimpften 2 oder 3 HB-Dosen; 3x HPV.  Anzahl Polio – egal ob OPV oder IPV – siehe unter Legende Index5. 

 Als Poliomyelitis-frei zertifiziert sind seit 1994 Nord- und Südamerika, seit 2000 die 37 Westpazifikländer (nach WHO) inkl. Australien, China und Japan und seit 21.06.2002 offiziell auch Europa.  

 Poliomyelitis-Auffrischimpfungen bei Erwachsenen sind nur noch bei Reisedestinationen in Endemiegebiete indiziert. Die Kinderlähmung ist zur Zeit noch  in Nigeria, Afghanistan, Indien und 

Pakistan endemisch (WHO: Stand 11.8.2009). Der Manifestationsindex bei Polio ist 0.1%, d.h. es liegen wesentlich mehr Polioinfektionen vor, als sichtbare Erkrankungen. Etwa 20% der Kinder in der 

Region von Nigeria sind nicht geimpft; so wurden 2008 in diesem Land weltweit am meisten  Fälle (798) diagnostiziert. Als im 2008 reinfizierte Polio-Länder gelten Angola, die Zentralafrikanische 

Republik, der Tschad, Guinea, Liberia, Côte d’Ivoire,  Kenya, Burkina Faso, Uganda, Benin, Togo, die D.R. Kongo, Niger, Nepal, Sudan und Aethiopien. Seit 2009 sind bei Reisen in die 3 
Maghreb-Staaten (Tunesien, Algerien und Marokko), Ägypten, Gambia, Libyen und auf die Inseln des Staates Mauritius keine gültigen Polio-Booster mehr notwendig (aber vollständige Polio-

Grundimmunisierung). 

 Die (alleinige) Poliomyelitis-Impfung wird heute (seit 2001) in der Schweiz als trivalenter Totimpfstoff (IPV) intramuskulär appliziert. Das frühere seltene Risiko einer impfassoziierten paralytischen 

Poliomyelitis durch den Lebendimpfstoff (Rückmutation zum virulenten Wildvirus) in Form der Schluckimpfung ist dadurch nicht mehr vorhanden. 

 Eine FSME-Impfung (Einführung 1971) ist auch bei Reisedestinationen in  europäische (va. Baltikum, Österreich, Osteuropa, Skandinavien) und russische Endemiegebiete (sowie China, Korea, Japan 

[RSSE]) indiziert; s. Reisemedizin (www.safetravel.ch). 
 Der Impfschutz gegen die FSME beginnt erst 2 Wochen nach der 2. Dosis: Zu dem Zeitpunkt 98% Serokonversion nach dem Standard-Impfschema. 

 Ein genereller HBsAG-Test muss bei allen Schwangeren in jeder Gravidität bestimmt werden (3. Trimenon). Nur bei nachgewiesener Hepatitis B-Immunität (HBsAK-Impftiter  100 IE/l   1 Monat 

nach der letzten Impfdosis) erübrigt sich ein Hepatitis B-Screening in der Schwangerschaft. Ausnahme: Folge-SS (≥ 2.SS) bei korrekt vor der 1. SS Geimpften mit 1x dokumentiert neg. HBsAG in der 
1. SS ohne Risikoverhalten und Pat. mit positivem HBcAK. 

 Die Hepatitis A-Komponente ist im Kombinationsimpfstoff Twinrix® 720/20 nur halb so hoch dosiert wie im monovalenten Impfstoff (Havrix® 1440) und muss deshalb kombiniert auch 3 x appliziert 

werden (Ausnahme: Zweidosis-Schema bei Jugendlichen). 
 Keine Impfungen in Abwesenheit der Ärztin / des Arztes. 

 Für die seltenen allergischen Reaktionen muss in der Praxis ein Notfall-Set vorhanden sein: Zuerst Adrenalin als Epi-Pen® (oder 0.5 mg sc.), dann Antihistaminicum (z. B. Xyzal® po. oder Tavegyl® 

iv.) und Prednisolon 2 mg/kg iv. (z.B. Prednisolon-Succinat Streuli®). Anaphylaktische Reaktionen sind sehr selten: ca. 1:1 Mio.; anschliessende allergologische Evaluation. 
 Bei bekannter anaphylaktischer Reaktion auf Hühnereiweiss sind FSME- und MMR-Impfungen teilstationär mit entsprechenden Vorsichtsmassnahmen zu verabreichen; die Influenza-Impfung mit 0.01 

bis 1g Hühnereiweiss (Ovalbumin) pro Dosis ist kontraindiziert. Die Markteinführung eines Ovalbumin-freien saisonalen Grippe-Impfstoffes (Optaflu®) ist für 2011 geplant. Ebenso ist der H1N1-v-

Impfstoff  Celtura® Ovalbumin-frei. 

 Ist bei einer Patientin eine schwere (evtl. nekrotisierende) Entzündung am Te-Injektionsort aufgetreten, sollte nach einem Abstand von > 10 Jahren eine nächste Auffrischimpfung erst bei einem 

Impftiter < 0.5 IU/ml durchgeführt werden. Es handelt sich um die 1903 erstmals vom Franzosen Maurice Arthus (ua. Leiter des Instituts für Bakteriologie und Hygiene in Fribourg) beschriebene 

Hyperimmunisierungsreaktion (schmerzhaft, manchmal Fieber), bei der es durch die Bildung von Immunkomplexen zur Komplement-Aktivierung und Leukozyten-Chemotaxis (zelluläres 
Neutrophilen-Infiltrat) kommt. Differentialdiagnostisch ist die lokale Reaktion an der Injektionsstelle von der afebrilen, schmerzlosen Vasodilatation mit Ödem abzugrenzen („whole limb swelling“), 

die keine weitere Vorsichtsmassnahmen erfordert. Diese schweren lokalen, wie auch alle systemischen Unerwünschten  Impferscheinungen (UIE) bis acht Wochen nach der Impfung sind an 

swissmédic meldepflichtig (Fieber erst > 39° Celsius). 
 Saisonale Grippe-Impfungen sind NICHT im Impfausweis zu vermerken.      
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